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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
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Suchthilfe und Polizei sind zwei Berufsgruppen, die fast unweigerlich aufeinandertreffen.
Die Menschen, mit denen sie in ihrer täglichen Arbeit zu tun haben - der Einfachheit
halber werden sie in diesem Heft oft Klientinnen genannt - sind häufig dieselben. Der
Raum, in dem Suchthilfe und Polizei ihren Tätigkeiten nachgehen - meist als öffentlicher
Raum bezeichnet - ist ebenfalls oft der gleiche. Und die Probleme mit denen sie
konfrontiert sind - insbesondere diejenigen, die mit dem Konsum von psychoaktiven
Substanzen im öffentlichen Raum verbunden sind - können meist nicht ausschliesslich
von der einen oder anderen Berufsgruppe gelöst werden.

So viele Überschneidungen in der täglichen Arbeit können zu Spannungen führen und
bedürfen der Koordination und Kooperation. Koordination - das Zuordnen und
Aufeinander-Abstimmen von menschlichen Handlungen - braucht es dort, wo
gleichzeitiges Handeln von Suchthilfe und Polizei mit dem Risiko behaftet ist, dass sich
die eingeleiteten Massnahmen widersprechen oder gar gegenseitig aufheben.
Kooperation - die Zusammenarbeit zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels - ist dann
notwendig, wenn komplexe Problemstellungen nicht ausschliesslich aus einer
Perspektive angegangen werden können, soll ein «gesellschaftlich» tragbarer Umgang
mit diesen Problemen gefunden werden.

Koordination und Kooperation sind Verhaltensweisen, die nur dann zu Problemlösungen
führen, wenn sie von denjenigen mitgetragen werden, die ihr Verhalten zur Erreichung
eines gemeinsamen Ziels anpassen müssen. Sie können nicht verordnet werden, sondern
wachsen aus praktischen Erfahrungen. Aus diesem Grund bietet die vom Bundesamt für
Gesundheit und dem Bundesamt für Polizei gemeinsam geführte Arbeitsgruppe
«Zusammenarbeit zwischen Suchthilfe und Polizei» regelmässig eine Tagung an, an der
Eachleute aus den beiden Berufsgruppen ihre Erfahrungen mit Koordination und
Kooperation im Umgang mit Problemen im öffentlichen Raum vorstellen und diskutieren
können. Aus Anlass der diesjährigen Tagung vom 24. Juni in Biel hat das SuchtMagazin
das Thema «Suchthilfe und Polizei» aufgenommen.1

Dieses Heft vereint eine Reihe von aktuellen Perspektiven auf die Zusammenarbeit von
Suchthilfe und Polizei. Die Artikel zeigen nicht nur, wie vielfältig solche
Zusammenarbeitsformen organisiert sind, sondern auch, wie beide Berufsgruppen auf
neue Herausforderungen reagieren und ihre Problemdefinitionen, Herangehensweisen
und Ziele an sich verändernde Situationen anpassen. Der Leitartikel von Astrid Wüthrich
und Christian Schneider - der die Beiträge in diesem Heft diskutiert und einordnet -
kommt zum Schluss, dass ohne Zusammenarbeit von Praktikerinnen (und deren
Selbstreflektion) ein Umgang mit Problemen im öffentlichen Raum nicht in der Form
möglich wäre, wie dies heute der Fall ist. Die Weiterentwicklung von Koordinations- und
Kooperationsschemata erfolgt fast ausschliesslich durch die Praxis.

Dies lässt auch erkennen, warum das Thema Suchthilfe und Polizei wichtig ist und es in
Zukunft bleiben dürfte. Ohne direktes Engagement von Polizeiangestellten und
Suchtfachpersonen wird die Idee der Zusammenarbeit als Problemlösungsinstrument
unweigerlich zu toten Buchstaben. Um sich an neue Problemstellungen anzupassen,
muss die Zusammenarbeit von Suchthilfe und Polizei gelebt werden. Dieses Heft soll
einen Beitrag dazu leisten, indem es den Leserinnen verschiedene Perspektiven auf die
Zusammenarbeit von Suchthilfe und Polizei näher bringt.

Wir wünschen eine anregende Lektüre

Christian Schneider, Adrian Gschwend, Marianne König

Endnote
1 Arbeitsgruppe SuPo: www.tinyurl.com/nwefky8; SuPo-Tagung 2015: Sämtliche Informationen zur Tagung

«Herausforderungen einer Urbanen Schweiz für die Zusammenarbeit von Suchthilfe und Polizei » der AG SuPo

inkl. Tagungsprogramm, Referate und ein ausführlicher Konferenzbericht finden sich auf der Webseite von Infodrog

unten www.tinyurl.com/nvhs365, Zugriff 2g.09.15.
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